
Elektronisches Ursprungszeugnis
– über Web-Browser (wie Online-Banking) –

Einfach. Schnell. Sicher.
 

Ursprungszeugnis – Grundinformation 

Ursprungszeugnisse (UZ) sind Exportdokumente, die in 
vielen Ländern vom Zoll bei der Einfuhr von Waren verlangt 
und von der IHK ausgestellt werden. 

Sie enthalten Angaben zum Ursprung (Land der Herstellung 
/ Ernte / Aufzucht / Gewinnung) der exportierten Waren, 
außerdem Absender und Empfänger der Warensendung. 

 Das Ursprungszeugnis wird vom Exporteur ausgefüllt und beantragt auf vorgeschriebenem 
Formularpapier und

 bescheinigt mit Stempel und Unterschrift von der zuständigen Industrie- und Handelskammer (IHK). 
 Für den Ursprung von Waren, die nicht im eigenen Betrieb hergestellt wurden, sind Nachweise 

vorzulegen in Form von Lieferanten- oder Herstellererklärungen, Vor-Ursprungszeugnissen oder 
gegebenenfalls anderen Dokumenten. 

Das Elektronische Ursprungszeugnis

Seit einigen Jahren können Ursprungszeugnisse elektronisch beantragt und bescheinigt werden (eUZ). 
Der Ausdruck des bescheinigten Ursprungszeugnisses einschließlich IHK-Stempel und eingescannter 
Unterschrift erfolgt im Unternehmen. Die Daten zwischen Unternehmen (Antrag für Ursprungszeugnis 
oder Rechnung etc.) und IHK (Bewilligung/Bescheinigung) werden verschlüsselt ausgetauscht. 
 
 Das eUZ spart Zeit und erhöht Ihre Flexibilität. 
 Das eUZ spart Geld: keine Porto-, Kurier- oder Arbeitskosten für die Fahrt zur IHK. 
 der Einstieg ist einfach und kostengünstig: 

• Wie beim Online-Banking loggen Sie sich über Ihren Browser nur mit Benutzernamen und 
Passwort ein und senden Ihre Dokumente an die IHK. 

• Keine Software-Installation erforderlich (außer Druckertreiber), 
• auch kein Kartenleser und keine Signaturkarte mehr. 
• Beliebig viele Mitarbeiter im Unternehmen – auch Dienstleister – ohne Mehrkosten möglich, 

Berechtigungen werden vom Unternehmen verwaltet. 
• Komfortable Bedienung, arbeitsteilige Bearbeitung möglich (Workflow), Vorlagen können 

gespeichert werden, Anschluss an Warenwirtschaftssysteme möglich. 
• Sie können sofort in das elektronische Ursprungszeugnis einsteigen! 

 Auch andere Dokumente für den Export, z.B. Rechnungen, Packlisten u.ä. können in der 
Webanwendung zur Bescheinigung durch die IHK eingereicht werden.

> > > Sprechen Sie uns an: telefonisch, per E-Mail oder persönlich!


